Arbeitsgruppe Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz = AG-ASIG
Die Arbeitsgruppe traf sich am 19. Mai 2009 in Freiburg, hat dort intensiv und möchte nachfolgend die entsprechenden Ergebnisse präsentierten:

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz müssen für den Bereich der Verfassten Kirche und den Bereich der Diakonie separat betrachtet werden. Im Bereich der Verfassten Kirche gibt es sog. Rahmenverträge mit der EFAS = Evangelische Fachstelle für Arbeitssicherheit und der BAD = Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik. Über diese beiden Institutionen sollen die Einrichtungen im Bereich der Verfassten Kirche gem. des ASIG versorgt werden.

Im Bereich der Diakonie erfolgt die Betreuung anders: Im Bereich der Diakonie gibt es keine Rahmenverträge, der betriebsärztliche Dienst ist frei wählbar (unterliegt dem Beteiligungsrecht der MAV). In der Diakonie ist weitestgehend der BAD vertreten, es gibt jedoch auch andere Anbieter, z. B. der TÜV-Süd. Der betriebsärztliche Dienst sollte auf folgende Leistungen hin kritisch abgeklopft werden: 
· Erreichbarkeit

· Präsenz

· Unterstützung der Mitarbeitende / MAV im ASA; Erarbeiten von Dienstvereinbarungen etc.
Um den beiden unterschiedlichen Verfahrensweisen Rechnung zu tragen, verständigen wir uns zunächst darauf, die Arbeit inhaltlich so aufzuteilen, dass wir einen fest umrissenen Zeitanteil unserer Sitzung der Verfassten Kirche widmen, den anderen Teil der Diakonie. Wir halten uns die Option offen, die Gruppe evtl. später zu teilen – wollen aber zunächst jedoch eruieren, ob wir voneinander profitieren können. Für den Bereich der Verfassten Kirche ist Ulrike Kutzner-, für den Bereich der Diakonie Florian Wolf (beide vom Gesamtausschuss) verantwortliche/r AnsprechpartnerIn. Alle Mitarbeitervertreter sind herzlich eingeladen, an den jeweiligen Sitzungen der Arbeitsgruppe mit zu arbeiten (bitte jeweils kurz vorher Bescheid geben, damit wir entsprechend vorbereiten und planen können). Die nächste Sitzung findet am Dienstag, 28. Juli 2009 in Freiburg statt. Die Termine sowie die genaue Sitzungsadresse werden jeweils rechtzeitig auf unserer Homepage veröffentlicht. 
Frau Kutzner informiert zunächst über ein Gespräch im EOK mit Herrn Mohr und weiteren Vertretern des GA und des EOK, welches im April 2009 stattgefunden hat. In diesem Gespräch ging es u. a. darum, wie das Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in die Fläche nach unten transportiert werden könne; Herr Mohr hat dies bereits über die Pfarrkonvente probiert; mit dem Erfolg, dass er nicht mehr in die Pfarrkonvente eingeladen wurde. 
Aus einer von der VBG erhobenen Evaluationsstudie geht hervor, dass Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bundesweit in den Kirchen nicht ausreichend umgesetzt ist. Wir Dienstnehmervertreter bekamen im EOK keine Auskunft darüber, wie die Badische Landeskirche bei dieser Erhebung abgeschnitten hat, wir können hierzu nur spekulieren, allerdings müssen wir davon ausgehen, dass aufgrund der reservierten Aussagen in diesem Zusammenhang die Ergebnisse für Baden noch schlechter als der Durchschnitt waren. Herr Mohr teilte seinerseits mit, dass die Studie von den Koordinatoren einzelner Landeskirchen in Frage gestellt wird und er davon ausgehe, dass die Ergebnisse der Evaluationsstudie für ganz Deutschland noch schlechter seien als sie in der Evaluationsstudie dargestellt sind, da sich einige Landeskirchen bereits im Vorfeld über Insiderwissen entsprechend vorbereiten konnten. Ein weiteres Thema bei diesem gemeinsamen Gespräch im EOK war auch die gesetzliche Verpflichtung, Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen. Herr Mohr vertritt die Auffassung, diese Beurteilungen können über die Mittlere Führungsebene z. B. Kindergartenleitungen erstellt werden. Der Gesamtausschuss sieht dies aus vielerlei Gründen nicht so, beide Seiten wollen weitere entsprechende Informationen – auch aus anderen Landeskirchen - einholen um an dem Thema weiterarbeiten zu können. 
Für den Bereich der Verfassten Kirche wollen wir uns in der heutigen Sitzung vordergründig damit beschäftigen, wie aus Sicht der Mitarbeitervertretungen das Thema in die Fläche transportiert werden kann und wir wollen den MAVen vor Ort entsprechende Handlungshilfen an die Hand geben. Präzisiert bedeutet dies:

Wie kann eine MAV agieren, um die Umsetzung des ASIG auf den Weg zu bringen?

1. Beteiligungsrechte vehement einfordern!!! 
Dienstvorgesetzte – häufig aber auch Mitarbeitende sowie Mitarbeitervertretungen weisen diesem Thema eher einen untergeordneten Stellenwert zu, Mitarbeitende signalisieren, dass sie froh sind, überhaupt einen Arbeitsplatz zu haben. Dienstvorgesetzte verstärken diese Denkweise und machen deutlich, dass vom Arbeiten bei der Kirche doch niemand krank wird.……. 
In diesem Zusammenhang sollte jedem Mitarbeitenden z. B. bei einer Mitarbeiterversammlung deutlich vor Augen gestellt werden, welche Konsequenzen es hat, so krank zu werden, dass eine dauernde Arbeitsunfähigkeit folgt. Das soziale Netz in unserer Republik ist sehr löchrig geworden, die Lebensarbeitszeit hat sich verlängert, die Arbeitsverdichtung nimmt permanent zu. Im Falle einer dauernden Arbeitsunfähigkeit droht unweigerlich der wirtschaftliche Absturz, Erwerbsminderungsrenten durch die Rentenkasse erhalten nur noch Arbeitnehmer, die nicht mehr in der Lage sind, täglich mindestens 3 Stunden einfachste Tätigkeiten auszuüben (hier wird beispielsweise von Pförtnerarbeiten gesprochen, auch wenn es solche Stellen de facto kaum noch gibt). Es ist also immens wichtig, alles dran zu setzen um gesund und leistungsfähig zu bleiben. Durch einen vernünftigen Arbeits- und Gesundheitsschutz mit den entsprechenden Präventionsmaßnahmen in den Betrieben können viele arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren vermieden werden; zu diesem Zweck hat der Gesetzgeber das Arbeitssicherheitsgesetz verabschiedet. 
Dabei geht es nicht mehr um das Aufspüren von Stolperstellen, es geht vielmehr um die menschengerechte Arbeitsplatzgestaltung. Diese beinhaltet neben der räumlichen Gestaltung von Arbeitsplätzen, die Gestaltung von Arbeitsabläufen, Arbeitsumgebung und Ergonomie. Das Arbeitssicherheitsgesetz wurde geschaffen, um mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu vermeiden. 
Durch die Einhaltung des Arbeitssicherheitsgesetzes werden Mitarbeitende materiell abgesichert, wichtig in diesem Zusammenhang ist beispielsweise die medizinische und wirtschaftliche Versorgung durch die Berufsgenossenschaften. Diese erbringen dann Leistungen, wenn Arbeitnehmer durch ihre Erwerbstätigkeit erkranken oder aber auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle einen sog. Wegeunfall erleiden. Die medizinischen Leistungen der Berufsgenossenschaften sind im Unterschied zu den Leistungen der Krankenkassen wesentlich besser. Die Berufsgenossenschaften verfolgen das Ziel, alles medizinisch Mögliche einzusetzen um den Gesundheitszustand des Erkrankten wieder herzustellen und unterhalten eigens hierfür hoch spezialisierte Fach- und Rehabilitationskliniken. Im Gegensatz hierzu erbringen die Krankenkassen lediglich das medizinisch Notwendige - hier sind in der Tat sowohl bei der Behandlungsqualität als auch beim Behandlungserfolg große Unterschiede feststellbar. 
In wirtschaftlicher Hinsicht sieht es so aus, dass bei der Entgeltfortzahlung durch die Krankenkassen die Mitarbeitenden weniger Entgelt erhalten, als sie regelmäßig verdienen würden. In der Regel erhalten Mitarbeitende bei krankheitsbedingtem Arbeitsausfall 6 Wochen Entgeltfortzahlung, ab der 7. Woche nur noch Entgeltfortzahlung durch die Krankenkasse (80 % des durchschnittlichen Entgelts). Einige glückliche Mitarbeitende befinden sich noch in der glücklichen Situation (je nach angewendetem Tarif, bzw. Alter des Arbeitsvertrages) eine Aufstockung durch die Arbeitgerber bis auf 100 % des durchschnittlichen Entgeltes zu bekommen. 
Die Entgeltfortzahlung durch die Berufsgenossenschaften hingegen ist genauso hoch wie das tatsächliche Gehalt gewesen wäre, wenn weitergearbeitet hätte werden können. 
Wenn der Gesundheitszustand sich nicht wieder in dem Maße herstellen lässt, dass der oder die Mitarbeitende in seinen alten Beruf zurückkehren kann, übernimmt die Berufsgenossenschaft eine berufliche Ausbildung, damit eine zeitgemäße Erwerbstätigkeit möglich wird. 
Ist eine gesundheitliche Wiederherstellung nicht mehr in dem Maße möglich, dass überhaupt noch eine Erwerbstätigkeit stattfinden kann, erhält der oder die Versicherte eine Rente von der Berufsgenossenschaft, die um einiges höher liegt, als eine von der Rentenversicherung bezahlte der Erwerbsminderungsrente. Volle Erwerbsminderungsrente von der Rentenkasse erhält, wer nur noch weniger als 3 Stunden täglich arbeiten kann. 50 % Erwerbsminderungsrente erhält, wer täglich noch zwischen 3 und 6 Stunden arbeiten kann. Die Art der noch möglichen ausführbaren Arbeiten spielt für die Erwerbsminderungsrente keinerlei Rolle; bei leichten Arbeiten wird häufig von Pförtnertätigkeiten gesprochen, es spielt hierbei - wie bereits erwähnt - auch keine Rolle, ob Pförtnertätigkeiten überhaupt noch auf dem Markt angeboten werden. Die Höhe der Erwerbsminderungsrente richtet sich nach den Versicherungsjahren und den eingezahlten Beträgen (Entgeltpunkte). Ausgenommen von dieser Regelung sind die vor dem 02.01.1961 Geborenen, diese haben den sog. „Berufsschutz“, d.h.: wenn sie weniger als 6 Stunden täglich im erlernten Beruf arbeiten können, erhalten sie ebenfalls 50%ige Erwerbsminderungsrente.

Der Gesetzgeber hat nun die Verantwortung zur Erfüllung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf die Unternehmer übertragen. Somit ist dieser in erster Linie nicht nur für dessen Umsetzung verantwortlich sondern er kann unter Umständen sogar haftbar gemacht werden, wenn Mitarbeitende gesundheitlichen Schaden nehmen, weil die Bestimmungen des ASIG nicht eingehalten wurden. In Erfüllung ihrer sich aus dem ASIG ergebenden Verpflichtungen haben Dienststellenleitungen große Verpflichtungen, derer sie sich meistens noch nicht einmal bewusst sind. Wir Mitarbeitervertretungen vor Ort können hier wertvolle Basisarbeit leisten, indem wir – gemäß unserem Auftrag - unsere Finger in die Wunden legen und über die entsprechenden Beteiligungsrechte die Umsetzung des ASIG von den Dienststellenleitungen einfordern. Wir sollten den Dienststellenleitungen hierbei deutlich machen, dass wir sie in der Erfüllung ihrer diesbezüglichen Aufgaben unterstützen wollen – vor allem auch vor dem Hintergrund, dass Unternehmen (im vollen Umfang des BG-Schutzes) haftbar gemacht werden können, wenn Mitarbeitende durch Verletzung des ASIG zu Schaden kommen. 

2. Welche Beteiligungsrechte stehen den MAVen hierbei zur Verfügung?
Im MVG, § 35 ist zum einen unter dem Buchstaben b geregelt, dass die MAV dafür einzutreten hat, dass die arbeits-, sozial- und dienstrechtlichen Bestimmungen Vereinbarungen und Anordnungen eingehalten werden. Hier ist der MAV eine Kontrollfunktion übertragen worden, der sie nachzukommen hat. Das Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz tangiert gleichzeitig mehrere staatliche Gesetze wie z. B. das Arbeitsschutzgesetz mit seinen jeweiligen Unterabschnitten sowie das SGB VII zur gesetzlichen Unfallversicherung. Zusätzlich hat unsere Landeskirche im Oktober 2008 ein Kirchliches Gesetz über den Arbeitsschutz (siehe Gesetzes- und Verordnungsblatt Nr. 13/2008) erlassen. Dieses Kirchliche Arbeitsschutzgesetz belegt noch einmal die Wichtigkeit des staatlichen Arbeitssicherheitsgesetzes und hätte nunmehr eine Welle von Aktivitäten auslösen sollen. Offensichtlich wurde es aber in den meisten Fällen zwar gelesen aber nicht als zwingend notwendig erachtet.
Konkretisiert bedeutet der Auftrag aus dem MVG § 35.b, dass die MAVen zu kontrollieren haben, ob die beispielhaft genannten Gesetze eingehalten werden.
Weiterhin ist unter dem gleichen § 35 im MVG unter dem Buchstaben g geregelt, dass die MAV Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu fördern hat. Um diesem Auftrag gerecht werden zu können, muss sich die MAV mit allen Bestandteilen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes befassen und kann von der Dienststellenleitung nicht nur Informationen- sondern auch Gespräche verlangen um an dem Thema gemeinsam zu arbeiten. Die Zuständigkeit der MAV erstreckt sich auch auf den präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutz. 
Im § 40 MVG sind gleich eine ganze Reihe von mitbestimmungspflichtigen Sachverhalten aufgezählt, die sowohl direkt als auch indirekt mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz zusammenhängen. Zu erwähnen seien hier beispielhaft die unter dem Buchstaben b aufgelisteten Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und gesundheitlichen Gefahren. Unter diese Maßnahmen fällt alles, was mit Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz etwas zu tun hat. Unter Buchstabe d sind  Beginn u. Ende der täglichen Arbeitszeit sowie die Verteilung der Pausen und Arbeitstage genannt. Auch diese Sachverhalte haben im weitesten Sinne Auswirkungen auf den Gesundheitsschutz und die Arbeitssicherheit genauso wie die unter den Buchstaben g), h), i) und j) genannten Beispiele (Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsmethoden, Maßnahmen zur Veränderung der Arbeitsleistung bzw. des Arbeitsablaufs sowie Maßnahmen, die dazu geeignet sind, die Leistung oder das Verhalten der Mitarbeitenden zu überprüfen) beurteilen.

Aus den vielfältigen Beteiligungsrechten ergeben sich für die Mitarbeitervertretungen enorme Handlungsspielräume. Diese müssen mit einer großen Selbstverständlichkeit ausgefüllt , die Beteiligungsrechte vom Dienstgeber eingefordert werden, wenn das Ziel „Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in der Dienststelle“ erreicht werden soll. 

Ein weiteres wichtiges Beteiligungsrecht ist das im MVG § 47 genannte Initiativrecht, über dieses Recht können die ersten Maßnahmen eingefordert werden

3. Welches sind die ersten Maßnahmen? 
Über das Initiativrecht schlägt die MAV dem Dienstgeber schriftlich vor, einen Arbeitsschutzausschuss zu gründen bzw. einen Arbeitsschutzbeauftragen zu benennen. Sowohl das staatliche als auch das Kirchliche Gesetz haben hierzu klare Durchführungsbestimmungen vorgegeben: Ein Arbeitsschutzausschuss ist zu bilden, wenn ein Rechtsträger mehr als 20 Mitarbeitende beschäftigt (Teilzeitdeputate sind exakt aufzurechnen). Beschäftigt ein Rechtsträger weniger Mitarbeitende, so ist ein Arbeitsschutzbeauftragter zu benennen, der quasi die Aufgaben des Arbeitsschutzausschusses übernimmt. Der Arbeitsschutzbeauftragte kann jedoch nicht eigenmächtig agieren, er hat stets die Beteiligungsrechte der MAV in sein Handeln einzubeziehen. 
Der Dienstgeber hat auf den Vorschlag der MAV binnen eines Monats zu reagieren und wird hoffentlich einsichtig genug sein, die diesbezüglichen Forderungen der MAV umzusetzen, da ansonsten die MAV das Kirchengericht bemühen muss. (Bitte genau die Vorgehensweise bei der Anwendung des Initiativrechts – nachzulesen insbesondere auch in den Kommentierungen – beachten, da Fristen zu wahren sind). 
Ebenfalls über das Initiativrecht MVG, § 47, kann die MAV gemäß 
SGB VII, § 22 die Benennung des bzw. der Sicherheitsbeauftragten einfordern, sowie den Dienstgeber auffordern, den Betriebsarzt und die Ortskraft für Arbeitssicherheit zu benennen. Die Benennungen unterliegen im Übrigen jeweils der Zustimmungspflicht durch die MAV. Für die Kirchengemeinden ist durch die Rahmenvereinbarung mit der EFAS und der BAD zwar eine gemeinsame verbindliche Konzeption zur sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung getroffen worden, diese ersetzt jedoch nicht die Zustimmungserfordernis der MAV zur Benennung des Betriebsarztes und der Sicherheitsfachkraft für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. 
Zum Abschluss der heutigen Sitzung machen wir noch einmal deutlich, dass die Erfahrung der vergangenen Jahre gezeigt hat, dass Dienstvorgesetzte von sich aus keine Notwendigkeit in der Umsetzung des ASIG erkennen. Hier müssen die Mitarbeitervertretungen aktiv werden. Hilfreich im diesbezüglichen Gespräch ist meistens, den Dienstgeber darauf aufmerksam zu machen, dass immer der Dienstgeber verantwortlich ist und haftbar gemacht werden kann, wenn Mitarbeitende gesundheitliche Schäden davontragen. Die Mitarbeitervertretung selbst soll den Dienstgeber bei dieser seiner schwierigen Aufgabe – in der gemeinsamen Verantwortung für die Dienststelle - unterstützen 
Wichtig erscheint uns auch, den MAVen die Möglichkeiten aufzuzeigen, sich über die Berufsgenossenschaften kostenlos schulen zu lassen, um ihren Teil der Aufgabenerfüllung wahrnehmen zu können. Für Mitarbeitende aus dem Bereich der Verfassten Kirche ist die zuständige Berufsgenossenschaft die VBG = Verwaltungsberufsgenossenschaft. Informationen, auch zu den entsprechenden Fortbildungen sind erhältlich unter: www.vbg.de.
Ein empfehlenswertes Seminar zum Einstieg wäre aus unserer Sicht: Mitarbeitervertretungen in Kirchen (Seminarkürzel: MAV KN0901) es findet statt in der Zeit vom 30.09.2009 – 02.10.2009 in Storkau. Das Seminar ist kostenfrei, die Fahrtkosten werden von der VBG übernommen. 
Die für die Diakonie zuständige Berufsgenossenschaft ist die BGW = Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. Entsprechende Informationen sind erhältlich über: www.bgw-onlinde.de . Auch die BGW bietet sehr gute Seminare an, empfehlenswert ist z.B.: das Seminar für Personalvertreter in der Kranken- und Altenpflege in der Zeit vom 19.10.2009 – 21.10.2009 in Heidenheim. Auch diese Seminare incl. der erforderlichen Reisekosten sind kostenfrei.
In unserer nächsten Sitzung wollen wir uns inhaltlich mit folgenden Themen beschäftigen: 
Notfall-, Erste-Hilfe- und Evakuierungspläne, Erste-Hilfe-Ausbildung, Begehungen, Unterweisung 

Für den Bereich der Diakonie kann man wohl behaupten, dass wir eine gute „Infrastruktur“ als Basis vorfinden:
Arbeitsschutzausschüsse (ASAS) sind flächendeckend installiert, Arbeitgeber und Mitarbeitende sind im allgemeinen auf die Themen Unfallverhütung und Umgang mit Gefahrstoffen sensibilisiert, Beschilderungen – z. B. für Notausgänge sind vorhanden.

Beispiel Gesundheitsschutz in der ambulanten Krankenpflege:

Es werden beispielsweise regelmäßige Fortbildungen / Schulungen angeboten für

·  rückenschonendes Arbeiten

·  Fahrsicherheitstraining etc.

Pflegehilfsmittel und Hautschutzcremes sind vorhanden und werden auch benutzt.

Die großen Herausforderungen im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Bereich der Diakonie liegen in der Frage: „ Wie bleiben Mitarbeitende an ihrem Arbeitsplatz gesund im Hinblick auf folgende besorgniserregende Tatsachen, die einen typischen diakonischen Arbeitsplatz betreffen:


Arbeitsverdichtung


Längere Lebensarbeitszeit


Nachwuchs- / Fachkräftemangel


Immer weniger Zivildienstleistende mit zudem kürzerer Einsatzzeit


Allgemeiner Kosendruck


Interner Druck durch das Qualitätsmanagement (QM)

Psychosomatische Erkrankungen „Burn-out-Syndrom“, Mobbinganfälligkeit und nicht zuletzt Depressionen sind die Folgen.

In den kommenden Sitzungen wollen wir uns diesen Fragen zuwenden und laden interessierte Mitarbeitervertreter in die nächste Arbeitsgruppe ein.
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